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1 Einleitung
Ab 2016 wird die amtliche Vermessung (AV), zusammen mit zahlreichen anderen Geodatensätzen, in der ganzen Schweiz in LV95 verwaltet. Die Möglichkeit Daten im alten Bezugsrahmen LV03 abzugeben wird durch FINELTRA/CHENyx06 langfristig sichergestellt. Dadurch ändern sich die Bedürfnisse an die Fixpunkte. Diese Veränderungen wirken sich auf den Unterhalt von Fixpunkten aus. 
2 Zweck

Das kantonale Fixpunktkonzept konkretisiert die Fixpunktstrategie für die amtliche Vermessung (AV) vom 1.04.2015 (Stand am 16.03.2015) und formuliert die Massnahmen des Kantons.

3 Grundlagen

Das Rückgrat für sämtliche Fixpunkte der amtlichen Vermessung bilden die vom Bundesamt für Landestopografie swisstopo bereitgestellten AGNES-Stationen, LFP1 (insbesondere LV95-Haupt- und Verdichtungspunkte) und HFP1. Ihr Unterhalt ist im Nachführungskonzept für die geodätische Landesvermessung festgelegt.

Die rechtlichen Grundlagen auf Stufe Bund sind in der Fixpunktstrategie für die amtliche Vermessung, Kapitel 3, aufgeführt.

Zusätzliche kantonale rechtliche Grundlagen

4 Ausgangslage
4.1 Triangulation und Höhenbezug
Kurzer Abriss der Geschichte der Triangulation (Entstehung, Nachführung, Zustand)
Höhenfixpunkte, HFP2-Linien, Zustand, Dokumentation

4.2 Amtliche Vermessung

Kurzer Abriss der Geschichte der amtlichen Vermessung (Entstehung, Alter, Zustand)

Flächendeckung

spannungsbehaftete Gebiete, geplante lokale Entzerrungen
Potentielle Gebiete mit dauernder Bodenverschiebung

Gegenwärtige und absehbare Kundenbedürfnisse
5 Zukünftiger Zustand

geplante Arbeiten in der AV

Zielzustand des Lage- und Höhenbezugs

Bedarf, zukünftige Bedürfnisse der Kunden und Nutzenden

Aktiver Unterhalt, ( passiver Erhalt

Löschungen und Deklassierungen
Hochziel- und Hochstationspunkte

6 Umsetzung und Unterhalt
Zuständigkeiten (Bund, Kanton, Gemeinden bzw. Nachführungsgeometer)

Meldewesen

Zyklus der periodischen Nachführung

Verifikation
Dokumentation

7 Finanzierung
Die Bundesabgeltung ist abschliessend in der «Weisung Amtliche Vermessung: Bundesabgeltungen»
 vom 19. August 2013 geregelt.

Kostenschätzung (aussergewöhnliche, jährliche)

8 Genehmigung

Fakultativ, auf ausdrücklichen Wunsch des Kantons möglich
�	swisstopo Report 09-14 (www.swisstopo.ch > Dokumentation > Publikationen > Vermessung/Geodäsie > swisstopo Report)


� � HYPERLINK "http://www.cadastre.ch/Weisungen" �www.cadastre.ch/Weisungen� 
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